
Hausordnung  
für das  

Wirtschaftskundliche Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium  

der Franziskanerinnen Wels 

 

 

Erstellt in Zusammenarbeit von Schülerinnen, Lehrkräften und Eltern. 

Beschlossen im SGA am 3.6.2008. 

 

 

 

Pünktlichkeit, gegenseitige Höflichkeit und Rücksichtnahme sind Voraussetzungen 

für ein angenehmes Schulklima. Wir alle sind verantwortlich für die Umsetzung dieser 

Hausordnung und tragen durch unser Verhalten zu einem angenehmen Schulklima bei. 

 

§ 1. Mäntel und Jacken werden in der Garderobe bzw. den Spinden aufbewahrt. Es wird  

       keine Haftung dafür übernommen. Im Schulhaus tragen die Schülerinnen und Schüler 

       Hausschuhe. 

 

§ 2. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad oder dem Moped zur Schule kommen,  

       stellen sie im dafür vorgesehenen Areal ab. Bei Diebstahl wird keine Haftung über- 

       nommen. Eltern lassen ihre Kinder vor dem Schulgebäude aussteigen. 

 

§ 3. Auf Sauberkeit in den Klassenräumen und Mülltrennung wird geachtet. Wir hinter- 

       lassen nach Unterrichtsende ein sauberes Klassenzimmer und stellen die Sessel auf die  

       Tische. 

 

§ 4. Ein regelmäßiges Früher-Weggehen von maximal 10 Minuten vom Unterricht ist nur 

       dann mit Ansuchen der Eltern an die Direktion gestattet, wenn die Wartezeit auf das 

       nächste Verkehrsmittel nicht zumutbar ist (d.h. mehr als 40 Minuten beträgt). 

 

§ 5. Den Schülerinnen und Schülern ist der Aufenthalt in den Klassenzimmern 20 Minuten 

       vor dem Unterricht gestattet. Vor 7:30 und nach 13:20 bzw. nach Unterrichtsschluss 

       steht die Klasse im Erdgeschoß zur Verfügung. 

 

§ 6. Während der Mittagspause ist den Schülerinnen und Schülern der Aufenthalt in ihrer 

       Klasse nur zum Warten auf den Nachmittagsunterricht gestattet. Es besteht für Lehrkräfte 

       keine Aufsichtspflicht. 

       Schülerinnen und Schüler der Unterstufe dürfen in der Mittagspause (ausgenommen  

       Freistunden) mit Einverständnis der Eltern das Schulgebäude verlassen. 

 

§ 7. Trinken ist während des Unterrichts erlaubt, im EDV-Saal und in der Bibliothek jedoch 

       nicht. 

 

§ 8. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich unmittelbar vor dem Läuten in den Klassen, 

       die Lehrerinnen und Lehrer beginnen und beenden den Unterricht pünktlich. 

       Kommt die Lehrerin oder der Lehrer nach 10 Minuten nicht in die Klasse, ist dies im 

       Konferenzzimmer / in der Administration zu melden (Klassensprecher/innen,      

       Klassenordner/innen). 

 

 



 

§ 9.   Schulsachen dürfen auf eigene Gefahr in den Pulten und Fächern gelassen werden,   

         sofern diese sauber gehalten werden, nicht aber auf den Pulten, dem Boden oder den  

         Fensterbrettern. In den Sommerferien werden die Schulsachen und Hausschuhe mit nach   

         Hause genommen, die Turnsachen in allen Ferien. 

 

§ 10. Den Schülerinnen und Schülern ab der 4. Klasse ist es nach Rücksprache mit den  

         Lehrkräften erlaubt, die EDV-Räume zu benutzen. 

 

§ 11. Die große Pause und Mittagspause dürfen die Schülerinnen und Schüler zu jeder 

         Jahreszeit im Schulgarten verbringen. 

 

§ 12. Den Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, in den Pausen ihre Handys zu benutzen.   

         Während des Unterrichts sind Handys, iPods und ähnliche Geräte abgeschaltet. 

 

§ 13. Wenn Schäden auftreten, werden sie sofort gemeldet. Wenn eine Schülerin oder ein 

         Schüler dafür verantwortlich ist, kommt sie bzw. er für den Schaden auf. 

 

§ 14. Leere Getränkeflaschen und Joghurtbecher werden zum Automaten zurückgebracht.  

         Heißgetränke werden nur in der ausgewiesenen Zone konsumiert. 

 

§ 15. Das Anbringen von Werbeplakaten und dgl. auf den Anschlagtafeln sowie jegliche  

         Verkaufs- und Werbetätigkeit ist nur nach Genehmigung durch die Direktion   

         zulässig.  

 

§ 16. Rauchen und der Konsum von Alkohol sind auf dem Schulgelände und bei Schul- 

         veranstaltungen untersagt. 

 

§17. Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Klassenzimmer selbst gestalten, sofern 

        der ursprüngliche Zustand am Ende des Schuljahres wieder herstellbar ist. 

 

§ 18. Die Brandschutzbestimmungen, die Bibliotheksordnung und die Benützungsvorschriften   

         für die Sonderräume (EDV, Physik, Biologie/Chemie, Turnsaal sind Bestandteil der  

         Hausordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift zur Einhaltung der Hausordnung. 

 

 

Wels, am                                                          Unterschrift d. Schülers / der Schülerin: 
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